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Begründung  
 
1. Aufstellung und Planung 

 
Der Stadtrat der Stadt Straubing hat in seiner Sitzung am 21.08.2012 beschlossen, den Be-
bauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbepark Alburg / WA Am Kronsteig“(Nr. 191) aufzu-
stellen und das 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
(Deckblatt Nr. 18) durchzuführen. 
 
 

2. Planungsanlass und Geltungsbereich 
 
Ziel dieser Bauleitplanung sind eine Stärkung des Ortsteils Alburg und eine Aufwertung des 
Straubinger Westens als Gewerbestandort. Dazu sind die Erweiterung von Wohnbauflächen 
nördlich der Geiselhöringer Straße bis zur bestehenden Wohnbebauung Am Kronsteig sowie 
die Ausweisung von Gewerbeflächen bis zur Bahnlinie Passau - Obertraubling vorgesehen. 
Diese Baugebietsausweisungen stehen außerdem im räumlichen Zusammenhang mit der 
geplanten Nordumfahrung Alburg, die die Ortsdurchfahrt (Geiselhöringer Straße - St 2142) 
entlasten soll. 
 
Die Änderung erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren gemeinsam mit der Auf-
stellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Gewerbepark Alburg / WA Am Kronsteig“. 
 
Die Änderungsfläche beträgt ca. 29,7 ha und umfasst im Wesentlichen die Flurnummern 601/ 
9 (Teilfläche), 614, 616/ 4, 616/ 8, 656, 656/ 1, 623 (Teilfläche) und 624 der Gemarkung Al-
burg. 
 
Der im Änderungsentwurf ebenfalls dargestellte Trassenkorridor für die Weiterführung der 
Umgehungsstraße westlich der geplanten Wohn- und Gewerbeflächen (Westteil) ist laut 
Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 17.02.2014 von der Genehmigung ausge-
nommen. Daher soll hierzu nun ein separates Änderungsverfahren durchgeführt werden. 
 
Die Flächenverteilung stellt sich wie folgt dar: 
 
Ortsumfahrung Alburg (Ostteil) ca. 3,9 ha 
einschließlich notwendiger Anschlüsse im Bereich der geplanten GE-/ WA-Ausweisung  
(inkl. Flächen für Lärmschutzmaßnahmen und begleitende gliedernde und abschirmende 
Grünflächen) 
 
Gewerbeflächen  ca. 16,7 ha 
inkl. Erschließung und begleitende gliedernde und abschirmende Grünflächen 
 
Wohnbauflächen  ca. 9,1 ha 
inkl. Erschließung und begleitende gliedernde und abschirmende Grünflächen 
 
 

3. Ziele und Zwecke der Änderung 
 
Mit der 18. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes sollen die baurechtlichen 
Voraussetzungen für die Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie die Erstellung 
einer Nordumfahrung von Alburg geschaffen werden. Die Flächen werden als Verkehrsflä-
chen, Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO, „lärmmäßig eingeschränkt“, sowie Allgemeine 
Wohngebiete gem. § 4 BauNVO dargestellt. 
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Die Auslagerung des Durchgangsverkehrs auf der viel befahrenen Geiselhöringer Straße 
(St 2142), die den Hauptzubringer zur Stadt aus dem westlichen Umland (Labertal) darstellt, 
ist lang erklärtes städtisches Ziel und Wunsch der Anlieger. Laut Zählung 2005 wurden auf 
der St 2142 westlich der B 8 7.875 Kfz/ 24h erfasst (eine Aufteilung östlich/ westlich Georg-
Kelnhofer-Straße liegt hier nicht vor). Für 2020 sind in der Ortsdurchfahrt Alburg westlich der 
Georg-Kelnhofer-Straße 6.250 Kfz/ 24h, östlich der Georg-Kelnhofer-Straßebis zur B 8  
8.700 Kfz/ 24h prognostiziert. Bei Realisierung der geplanten Ortsumgehung Geiselhöring ist 
durch Verkehrsverlagerungen im Labertal von einer weiteren Zunahme des Durchgangs-
verkehrs für Alburg auszugehen.  
Der Westteil der Trassierung für die Nordumfahrung Alburg wird in enger Abstimmung mit 
dem Straßenbaulastträger Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Passau, 
zu definieren und in eine separate Flächennutzungsplanänderung zu übernehmen sein. 
 
Städtebaulich bietet sich für Alburg eine Erweiterung der Wohnbauflächen nach Norden und 
eine Abrundung zur bestehenden Bebauung Am Kronsteig an. Die ehemals eigenständige 
Gemeinde Alburg hat mit ihren Infrastrukureinrichtungen – insbesondere Kirche, 
Kindergarten und -krippe, Grund- und Mittelschule, Sportanlagen, Ärzten, Geschäften und 
Betrieben des täglichen Bedarfs sowie für die Nahversorgung - eine wichtige Ortsteil-
Zentrumsfunktion. Diese Einrichtungen gilt es auch für die Zukunft und im Hinblick auf den 
demografischen Wandel zu sichern. Durch Neuausweisung von Wohnbauflächen und den 
damit verbundenen Bevölkerungszuzug wird dies gefördert.  
 
Für eine zukunftsweisende Gewerbeentwicklung hat die Stadt Straubing ein Entwicklungs-
konzept erstellen lassen. Gemäß dieses Gutachtens wird das Oberzentrum Straubing als 
„derzeit einer der dynamischsten Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte in Bayern“ 
eingestuft. Gewerbeflächen seien nach wie vor ein wichtiges, unverzichtbares Instrument der 
kommunalen Wirtschafts- und Strukturförderung und dienten sowohl der Ansiedlung von 
neuen Unternehmen, als gerade auch der Bestandsentwicklung. Bis 2030 wird für das 
Oberzentrum Straubing ein zusätzlicher Gewerbeflächenbedarf in einer Größenordnung von 
46 ha Bruttobauland prognostiziert, damit zumindest die jetzige Zahl an Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen gehalten werden kann. 
 
Der geplante Gewerbepark Alburg wird als notwendiger und sinnvoller Ansatz an einem 
geeigneten Standort angesehen, insbesondere um die Bestandsentwicklung zu sichern. Der 
Gewerbepark Alburg solle auf die Entwicklung mittelständischer Unternehmen mit einer eher 
auf den mittleren Flächenbedarf (ca. 4000-20.000 m²) ausgerichteten Flächennachfrage 
konzentriert werden, wobei der Schwerpunkt insbesondere bei den ortsansässigen 
Unternehmen liegen dürfte. 
 
 

4. Orts- und Landschaftsbild 
 
Der Landschaftsraum im Plangebiet wird wesentlich durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung sowie durch Anlagen der Verkehrsinfrastruktur geprägt. Die Bahnlinie Passau –  
Obertraubling bildet die nördliche Begrenzung des Plangebietes. Im Osten wird es von der 
Bundesstraße 8 Passau – Regensburg, im Süden von der Geiselhöringer Straße (St 2142) 
begrenzt. Im Westen verläuft die Kreisstraße SRs 21 als Verbindung von der B 8 bei Ler-
chenhaid zur Staatsstraße 2142 Straubing – Geiselhöring. 
 
Die weitläufig landwirtschaftlich genutzten Flächen werden von mehreren Flurwegen durch-
zogen, sind aber kaum durch naturnahe Landschaftselemente unterbrochen oder gegliedert. 
Die einzige markante Grünstruktur, abgesehen von einer Baumschulfläche, ist eine Feldhe-
cke an der Böschung zur B 8. Das Gelände ist schwach wellig mit Höhenlagen zwischen 328 
und 332 m ü. NN. 
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Durch die Darstellung von abschirmenden und gliedernden Grünflächen an den Außengren-
zen, innerhalb der Baugebietsflächen und entlang des Umgehungsstraßenkorridors (Ostteil) 
wird den Belangen einer angemessenen landschaftlichen Einbindung und räumlichen Gliede-
rung Rechnung getragen. 
 
 

5. Immissionsschutz 
 
Im Wesentlichen relevant sind Lärmimmissionen. Das Plangebiet ist durch die Lage zwischen 
Geiselhöringer Straße (St 2142), Bundesstraße B 8, Bahnlinie Passau - Obertraubling und 
Kreisstraße SRs 21erheblich durch Lärmimmissionen vorbelastet, wobei die höchsten Lärm-
einwirkungen von der Bahntrasse ausgehen. 
 
Durch die geplante Nordumfahrung Alburg kann die gewünschte Verkehrsverlagerung von 
der derzeitigen Ortsdurchfahrt Geiselhöringer Straße aus der wohngeprägten Ortslage hin-
aus erzielt werden. Laut Verkehrsuntersuchung der Planungsgesellschaft Stadt-Land-
Verkehr GmbH, München, vom Februar 2012 entsteht ein zusätzliches Verkehrsaufkommen 
durch die geplanten Wohnbauflächen mit 600-650 Fahrten/ Tag und einem LKW-Anteil von 
unter 10 SV-Fahrten/ Tag. Die geplanten Gewerbenutzungen erzeugen je nach Art der ange-
siedelten Betriebe ein zusätzliches Verkehrsaufkommen zwischen 1.550 bis 6.000 Kfz-
Fahrten/ Tag mit einem LKW-Anteil zwischen 220 bis 420 SV-Fahrten/ Tag. 
 
Gemäß Gutachten wird die Erschließung und Realisierung der geplanten Baugebiete ohne 
Umgehung eine Steigerung des Verkehrsaufkommens für die Geiselhöringer Straße in Al-
burg bewirken, v.a. zwischen der Georg-Kelnhofer-Straße und dem Anschluss an die B 8. 
Westlich der Georg-Kelnhofer-Straße (= Ortsdurchfahrt Alburg) werden in diesem Fall für 
2020 bis zu 6.400 Fahrzeuge täglich prognostiziert. Davon lässt sich der Großteil auf die Um-
fahrung verlagern. 
 
Neben dem Verkehrslärm ist durch die GE-Ausweisung von gewerblich bedingtem Lärm aus-
zugehen. 
 
Zur Erzielung eines ausreichenden Lärmschutzes für die bestehende Wohnbebauung und für 
die geplanten Erweiterungen sind daher geeignete Lärmschutzmaßnahmen in Form von E-
missionskontingenten für das GE sowie von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen 
in der verbindlichen Bauleitplanung vorzusehen. 
 
 

6. Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. Im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbepark Alburg 
/ WA Am Kronsteig“ (Nr. 191) aufgestellt. Zu diesem wurde ein ausführlicher Umweltbericht 
erstellt, der auch auf die Frage der Standortalternativen eingeht. Für die im Bebauungs- und 
Grünordnungsplan nicht erfassten GE-Flächen (Abrundung Südwestecke) und WA-Flächen 
(Lückenschluss nach Westen bis zur bestehenden Bebauung Am Kronsteig) gilt der gleiche 
Ausgangszustand, deren Umweltauswirkungen sind somit ebenfalls erfasst.  
Für die in diesem Änderungsverfahren nicht gegenständliche Weiterführung der 
Umgehungsstraße nach Westen sind insbesondere die naturschutzrelevanten Vogelarten der 
Agrarlandschaft von Belang. Dazu sind dennoch Aussagen im Umweltbericht enthalten. 
 
Der Umweltbericht zum Deckblatt Nr. 18 des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes ist 
insofern wortgleich mit dem Umweltbericht zum Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„Gewerbepark Alburg / WA Am Kronsteig“. Er ist als Anlage beigefügt.  




















































	Z:\Referat 4\40\Stadtplanung\A_Projekte\E_BPlan\C_rechtsverbindlich\191_GE-Alburg_WA-A-Kronsteig\Begr_Umweltber\ub-1.pdf
	Z:\Referat 4\40\Stadtplanung\A_Projekte\E_BPlan\C_rechtsverbindlich\191_GE-Alburg_WA-A-Kronsteig\Begr_Umweltber\ub-2.pdf
	Z:\Referat 4\40\Stadtplanung\A_Projekte\E_BPlan\C_rechtsverbindlich\191_GE-Alburg_WA-A-Kronsteig\Begr_Umweltber\ub-anlage.pdf

